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Sehr geehrte Vorsitzende der Kreisgruppen und Jägervereinigungen, 

liebe Waidkameradinnen und Waidkameraden, 

Frieden im Wald und im Verband. 
Daran arbeiten wir. Im Wald sieht es sehr gut aus, da bewegt sich wirklich was. 
Wie die von mir durchgesetzten Änderungen zum Forstlichen Gutachten zu 
einem besseren Miteinander führen können und wie sie jetzt tatsächlich 
umgesetzt werden - dazu gleich mehr.  
Und dann noch jede Menge Fakten. Wie ist das wirklich mit dem 
Jagdschutzverein Neuburg? Warum hatte der Verband keine andere Wahl als 
im Landesausschuss den Ausschluss des Jagdscchutzvereins Neuburg zu 
beantragen und dann auch umzusetzen - hier kommen die Antworten und alle 
Fakten. 
 
In diesem Sinne – Waidmannsheil, viel Erkenntnisgewinn und Weiterleiten an Eure 
Mitglieder nicht vergessen! 
 
Euer Ernst Weidenbusch mit Constanza Swoboda und Ursula Hoffmann 
 

 

Fortschritte beim Forstlichen Gutachten 

  

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Endlich wird genau das beim 

Forstlichen Gutachten berücksichtigt, was von mir als Präsident des BJV 

schon seit Jahren gefordert wird. Licht, Bodenvegetation und Fruktifikation 

der Altbäume, also die natürliche Verjüngung, werden in die revierweisen 

Aussagen aufgenommen. Das beruht auf gemeinsamem Konsens statt auf 

verhärteten Fronten: Bei einem Treffen haben sich Jagdminister Aiwanger, die 



 

Spitzen des bayerischen Waldbesitzer- und Bauernverband und Forstministerin 

Michaela Kaniber auf eine entsprechende Umgewichtung des Forstlichen 

Gutachtens verständigt. Für den Bayerischen Jagdverband habe ich mich seit 

meiner Wahl für diese Weiterentwicklung des Forstlichen Gutachtens mit 

Nachdruck eingesetzt und immer wieder klargestellt, dass die Aufnahmen in der 

bisher umgesetzten Form keine jagdliche Relevanz hatten und so als Grundlage 

für die Abschussplanung ungeeignet waren.  

  

 

 

Fakten zum Fall Neuburg 

  

Auf Antrag des Präsidiums hat der Landesausschuss des Bayerischen 

Jagdverbandes bei seiner Sitzung am 16.04.2024 den Jagdschutzverein 

Neuburg an der Donau e.V. aus dem Verband ausgeschlossen. Grund dafür 

ist eine vom Jagdschutzverein Neuburg beschlossene Satzungsänderung, 

die die Mitgliedschaft der Kreisgruppe im BJV zur Disposition stellt und 

alternativ den Zusammenschluss mit anderen Vereinigungen möglich 

macht. Dies widerspricht der Satzung des Bayerischen Jagdverbands 

ebenso wie die Streichung der Anerkennung von Satzung und 

Disziplinarordnung des BJV. Darüber hinaus hat der Jagdschutzverein 

Neuburg auch beschlossen, dass dort Vorstandsämter, einschließlich des 



 

Vorsitzes, auch von Nicht-BJV-Mitgliedern ausgeübt werden können. Die 

Satzungsänderung erfolgte trotz des vorherigen Hinweises des BJV auf den dann 

drohenden Ausschluss; auch die Möglichkeit zur Stellungnahme gegenüber dem 

Präsidium wurde vom Jagdschutzverein Neuburg nicht genutzt. 

Mit dem Ausschluss verliert der Jagdschutzverein Neuburg alle Rechte, 

Aufgaben und Privilegien, die er als regionales Mitglied des Verbandes 

innehatte. Dazu gehört auch die Berechtigung, sich als Mitglied des bayerischen 

Jagdverbandes zu bezeichnen oder als solches aufzutreten oder die Logos des 

bayerischen Jagdverbandes, der BJV Service GmbH oder der Wildland-Stiftung 

Bayern zu verwenden. Nachdem mit dem Ausschluss auch die Mitgliedschaft 

aller Mitglieder des Jagdschutzvereins Neuburg im Bayerischen Jagdverband 

endet, entfallen auch alle Ansprüche auf Leistungen des Bayerischen 

Jagdverbandes, wie zum Beispiel sämtliche Versicherungsleistungen des 

Jagdverbandes für die Mitglieder seiner korporativen Mitglieder. BJV-

Vizepräsident Roland Weigert hat sich dazu so geäußert: 

„Wir bedauern sehr, dass uns die Verantwortlichen des 

Jagdschutzvereins Neuburg keine andere Wahl gelassen haben, zumal ich 

selbst langjähriges Mitglied dort bin. Wer trotz mehrfachem Hinweis zu 

verbandsrechtlichen Folgen mit Wissen und Wollen einen Bruch mit dem 

Verband in Kauf nimmt, muss die Konsequenzen tragen. Insofern war der 

Ausschluss zu unserem großen Bedauern alternativlos.“ 

 


